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BETEILIGUNG DER BEHÖRDEN (gem. § 4 BauGB): 
 
Mit Schreiben vom 29.06.2022 wurde die Beteiligung der Behörden durchgeführt.  
Folgende Behörden haben eine Stellungnahme abgegeben: 
 

- Regierungspräsidium Stuttgart, Abt. Wirtschaft u. Infrastruktur – 19.08.2022 
- Regierungspräsidium Stuttgart, Abt. Mobilität, Verkehr, Strassen – 29.08.2022 
- Regierungspräsidium Freiburg, Landesamt für Geologie, Rohstoffe u. Bergbau – 08.08.2022 
- Vermögen u. Bau Baden-Württemberg, Amt Heilbronn, Immobilienmanagement - 05.08.2022 
- Regionalverband Heilbronn-Franken – 09.08.2022 
- Landratsamt Heilbronn – 25.08.2022 
- Bauernverband Heilbronn-Ludwigsburg e.V. – 10.08.2022 
- BUND Regionalverband Heilbronn-Franken – 12.08.2022 
- Stadt Heilbronn – 22.08.2022 
- Autobahn GmbH des Bundes – 29.06.2022 
- Deutsche Bahn AG DB Immobilien – 10.08.2022 
- Eisenbahn-Bundesamt – 13.07.2022 
- NOW Zweckverband Wasserversorgung Nordostwürttemberg u. der Sulmgruppe – 25.06.2022 
- Zweckverband Bodensee-Wasserversorgung – 28.07.2022 
- Wasserverband Sulm – 01.08.2022 
- AZV Unteres Sulmtal – 02.08.2022 
- Netze BW GmbH – 15.07.2022 
- Deutsche Telekom Technik GmbH – 29.07.2022 

 
 

Folgende Behörden haben mitgeteilt, dass keine Bedenken oder Anregungen bestehen: 
 Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr, Polizeipräsidium Heilbronn Führungs- u. Einsatzstab Stabs-

bereich Einsatz Sachbereich Verkehr, Gemeinde Obersulm, Stadt Neckarsulm, Gemeinde Bretzfeld, IHK Heilbronn-Franken, Handwerkskam-
mer Heilbronn-Franken, Syna 
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BETEILIGUNG DER ÖFFENTLICHKEIT (gem. § 3 BauGB): 
Die Beteiligung der Öffentlichkeit ist durch öffentliche Auslage der Planunterlagen im Zeitraum vom 11.06.2022 bis zum 12.08.2022 erfolgt. Folgende 
Stellungnahmen von Bürgern wurden abgegeben: 
 

- Karin Heuser, Bad Rappenau                                                                 – 01.08.2022  
- Susanne Herrmann und Steffen u. Elke Häfele, Eberstadt-Hölzern – 06.08.2022 
- Stephan und Helga Näschen, Weinsberg                                         – 08.08.2022 
- Unterschriftenliste Lärmschutz, Hr. Kümmerle u. weitere, Eberstadt-Hölzern  – 09.08.2022 
- Stefan Sander, Weinsberg  – 10.08.2022 
- Eberhard Saup, Weinsberg  – 11.08.2022 

 
 
 
 

Nachfolgend sind jeweils auf der linken Blatthälfte die Stellungnahmen der Behörden und Bürger dargestellt, auf der rechten Blatthälfte sind die Stel-
lungnahmen und Behandlungsvorschläge des Flächennutzungsplaners Andreas Braun u. des Umweltplaners Jan Wagner gegenübergestellt. 
 
 
 

Eberstadt, den 20.01.2023 

 
 

Dipl. Ing. Andreas Braun 

Beratender Ingenieur BDB 

 

 

 
 
 
 
 
 

  Im Weidengrund 22/2 
74246 Eberstadt 
mail@braun-nagel.de 

Tel. 07134/5103-225 
Fax 07134/5103-226 
www.braun-nagel.de 
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Die Bedarfsrechnung wird an die neue regionalisierte Bevölkerungsvo-
rausrechnung mit Basis 31.12.2020 angepasst. 
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Kenntnisnahme 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die rückläufige Bevölkerungsentwicklung in Eberstadt wird bei der Be-
darfsrechnung berücksichtigt. 
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Kenntnisnahme 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
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Die Unterlagen werden entsprechend korrigiert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die ungebremst hohe Nachfrage nach Wohnbauland in Lehrensteinsfeld 
wird weiter konkretisiert mit weiteren Angaben zu durchschnittlichen jährli-
chen Nachfragezahlen insbesondere auch aus der eigenen Bevölkerung. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
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Nach Bewertung des Regionalverband Heilbronn –Franken verstößt die 
gewerbliche Baufläche „Schießmauer“ wegen der überwiegenden Lage 
innerhalb des Regionalen Grünzugs und der Bedenken hinsichtlich der 
Funktion Siedlungsgliederung gegen die Ziele der Raumordnung und ist 
nicht genehmigungsfähig. Die gewerbliche Baufläche „Schießmauer“ in 
Eberstadt muss deshalb gestrichen werden. 
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Kenntnisnahme. 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. Zum Thema Landwirtschaft werden entsprechende Ergänzungen im Um-
weltbericht vorgenommen. 
 
 
 
Der Schreibfehler wird korrigiert. 
 
 
Kenntnisnahme, siehe oben. 

 
 

 

Kenntnisnahme. 
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Kenntnisnahme 
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Die Einhaltung der Anbaubeschränkungen wird in der weiteren verbindli-
chen Bauleitplanung gewährleistet. 
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Kenntnisnahme 
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Kenntnisnahme 
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Kenntnisnahme 
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Die Bedarfsermittlung wird angepasst. 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
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Kenntnisnahme 
 
 
 
Kenntnisnahme 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
 
 
 
Nach Bewertung des Regionalverband Heilbronn –Franken verstößt die 
gewerbliche Baufläche „Schießmauer“ wegen der überwiegenden Lage 
innerhalb des Regionalen Grünzugs und der Bedenken hinsichtlich der 
Funktion Siedlungsgliederung gegen die Ziele der Raumordnung und ist 
nicht genehmigungsfähig. Die gewerbliche Baufläche „Schießmauer“ in 
Eberstadt muss deshalb gestrichen werden. 
 
 
 
Kenntnisnahme 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



GEMEINDEVERWALTUNGSVERBAND RAUM WEINSBERG – 4. FORTSCHREIBUNG 2020 ENTWURF STAND 02.06.2022 - BETEILIGUNG 

Stellungnahmen Behörden / Öffentlichkeit Behandlungsvorschläge Planer 
 

   25 

 

 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
 
 
 
 
 
Die geplante Wohnbaufläche „Kirchweg; Ost“ sollte aus der 4. Fortschrei-
bung rausgenommen werden. Sobald die Wohnbaufläche konkret mit ei-
nem Bebauungsplanverfahren überplant werden soll, muss ein Freiraum-
entwicklungskonzept erarbeitet werden und die Änderung des FNP kann 
dann im Parallelverfahren erfolgen.  
 
 
 
 
Kenntnisnahme. Im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung sollte eine 
möglichst hohe Brutto-Wohndichte angestrebt werden. 
 
 
Kenntnisnahme. Auch hier ist möglichst eine verdichtete Bebauung anzu-
streben. 
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Kenntnisnahme. 
 
 
Kenntnisnahme. Ausgleichsmaßnahmen werden im Zuge nachgelagerter Verfahren fest-
gelegt. 
 
Kenntnisnahme. 
 
Der Hinweis zur FFH-Mähwiese in einer bereits in der 3. Fortschreibung des FNP enthalte-
nen Fläche wird zur Kenntnis genommen. Aus der Übernahme der Fläche aus der 3. in die 
4. Fortschreibung ergeben sich keine neuen Rechte. Im Rahmen eines möglichen Bebau-
ungsplanverfahrens ist die Mähwiesenthematik zu bearbeiten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



GEMEINDEVERWALTUNGSVERBAND RAUM WEINSBERG – 4. FORTSCHREIBUNG 2020 ENTWURF STAND 02.06.2022 - BETEILIGUNG 

Stellungnahmen Behörden / Öffentlichkeit Behandlungsvorschläge Planer 
 

   27 

 

 
 
 
 
Kenntnisnahme. Im Zuge eines nachgelagerten Verfahrens wird eine Natura 2000 Vorprü-
fung durchgeführt. 
 
 
 
Die Hinweise zum Fachplan Landesweiter Biotopverbund werden zur Kenntnis genom-
men. Im Zuge nachgelagerter Bebauungsplanverfahren wird bei den aufgeführten Bauflä-
chen den Belangen des Biotopverbunds eine besondere Gewichtung gegeben. Die für die 
Prüfung des besonderen Artenschutzes erforderlichen Untersuchungen bzw. deren Ergeb-
nisse, werden auch in die Ausgleichsplanungen einbezogen und soweit möglich auf die 
Belange des Biotopverbunds ausgerichtet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alternativflächen wurden bereits geprüft (vgl. Steckbriefe im Rahmen der FNP-Fortschrei-
bung). Im Zuge des nachgelagerten Bebauungsplanverfahrens werden, z.B. im Rahmen 
eines Fachbeitrags zum Artenschutz bzw. im Umweltbericht, Aussagen zu den in den 
Kernräumen vorkommenden Arten getroffen. In diesem Zuge werden auch die Ausgleichs-
maßnahmen festgelegt und planungsrechtlich gesichert. 
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Zu den Belangen der Landwirtschaft sind im Kapitel 6 des Umweltberichts beim Schutzgut 
Mensch, Gesundheit, Bevölkerung insgesamt (S. 42 f.) unter dem Titel Landwirtschaft be-
reits Ausführungen enthalten. Die Daten der digitalen Flurbilanz sind hierbei bereits be-
rücksichtigt. Zu der Thematik werden noch entsprechende Ergänzungen im Umweltbericht 
aufgenommen.  

 
 
 
Kenntnisnahme 
 
 
 
Kenntnisnahme 
 
 
 
Die Baufläche ist nicht für den kurzfristigen Wohnbauflächenbedarf vorge-
sehen. Im Falle der Realisierung der Baufläche erfolgt eine Abstimmung 
mit den Bewirtschaftern. 
 
 
Kenntnisnahme 
 
Die Hofstelle befindet sich bereits jetzt in direkter Nachbarschaft zu 
Wohn- u. Mischbauflächen. Insofern ergibt sich durch die geplante Wohn-
baufläche „Mühlrainhalle“ ist keine zusätzliche Nutzungsbeeinträchtigung 
für den landwirtschaftlichen Betrieb zu erwarten. In einer nachfolgenden 
verbindlichen Bauleitplanung sind die Emissionen des Betriebs zu berück-
sichtigen. 
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Kenntnisnahme 
 
 
Kenntnisnahme 
 
 
Die Fläche ist bereits im FNP dargestellt und in die 4. Fortschreibung 
übernommen. Die Hinweise werden in einem künftigen Bebauungsplan-
verfahren berücksichtigt. 
 
 
 
Die Fläche ist bereits im FNP dargestellt und in die 4. Fortschreibung 
übernommen. Die Hinweise werden in einem künftigen Bebauungsplan-
verfahren berücksichtigt. 
 
 
Die besonderen Gründe für die Beanspruchung dieser Erweiterungsfläche 
für das Klinikgelände sind in der Begründung ausführlich dargelegt. Die 
Abwägung dieser Gründe mit den erheblichen Bedenken aus landwirt-
schaftlicher Sicht ist zugunsten der Erweiterung der Sonderbaufläche er-
folgt. 
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Die Abwägung der erheblichen Bedenken aus landwirtschaftlicher Sicht 
wurde im parallel laufenden Bebauungsplanverfahren zugunsten der 
Wohnbaufläche vorgenommen. 
 
 
Kenntnisnahme 
 
 
Die Fläche ist bereits im FNP dargestellt und in die 4. Fortschreibung 
übernommen. Die Hinweise und Bedenken werden in einem künftigen Be-
bauungsplanverfahren berücksichtigt. 
 
 
 
Die gewerbliche Baufläche „Schießmauer“ wird in der 4. Fortschreibung 
nicht mehr dargestellt. 
 
 
 
Die Baufläche wurde als Alternative geprüft und verworfen. 
 
 
 
 
Die Baufläche wurde als Alternative geprüft und verworfen. 
 
 
 
Die Wohnbaufläche „Kirchweg; Ost“ wird in der 4. Fortschreibung nicht 
mehr dargestellt. 
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Die Prüfung verschiedener Alternativflächen ergab, dass besser geeig-
nete Bauflächen nicht zur Verfügung stehen. Die Abwägung der erhebli-
chen Bedenken aus landwirtschaftlicher Sicht mit der Erfordernis Wohn-
bauflächen darzustellen wurde zugunsten der Wohnbaufläche „Seeäcker“ 
vorgenommen. 
 
Die Fläche ist bereits im FNP dargestellt und in die 4. Fortschreibung 
übernommen. Die Hinweise und Bedenken werden in einem künftigen Be-
bauungsplanverfahren berücksichtigt. 
 
 
Die Baufläche ist in der 4. Fortschreibung nicht mehr dargestellt. 
 
 
 
 
Die Baufläche ist in der 4. Fortschreibung nicht mehr dargestellt. 
 
 
 
 
Die Baufläche wurde als Alternative geprüft und verworfen. 
 
 
Die Prüfung verschiedener Alternativflächen ergab, dass besser geeig-
nete Bauflächen nicht zur Verfügung stehen. Die Abwägung der erhebli-
chen Bedenken aus landwirtschaftlicher Sicht mit der Erfordernis Wohn-
bauflächen darzustellen wurde zugunsten der Wohnbaufläche „Häusles-
gartenäcker“ vorgenommen. 
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Die Prüfung verschiedener Alternativflächen ergab, dass besser geeig-
nete Bauflächen nicht zur Verfügung stehen. Die Abwägung der erhebli-
chen Bedenken aus landwirtschaftlicher Sicht mit der Erfordernis Wohn-
bauflächen darzustellen wurde zugunsten der Wohnbaufläche „Lauch-
äcker V“ vorgenommen. 
Der landwirtschaftliche Betrieb wird analog zu den bisher realisierten Ab-
schnitten des Baugebiets Lauchäcker durch entsprechende Abstände und 
Pufferflächen / Grünzonen bei der nachfolgenden Bebauungsplanung be-
rücksichtigt. 
 
 
 
Der nordöstlich des Plangebiets bestehende Aussiedlerhof wird sowohl 
hinsichtlich der erforderlichen Abstände als auch in Bezug auf eventuell 
entstehende Emissionen in der nachfolgenden Bebauungsplanung be-
rücksichtigt. 
 
 
 
Angesichts der geringe Flächengröße und der bereits vorhandene Bebau-
ung / Versiegelung mussten in der Abwägung die landwirtschaftlichen Be-
lange hinter der Darstellung einer dringend benötigten Baufläche für den 
Bauhof zurückstehen. 
 
 
Die Baufläche wurde als Alternative geprüft und verworfen. 
 
 
 
Die Baufläche ist im Entwurf nicht mehr dargestellt. 
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Die Hinweise zum Bodenschutz werden zur Kenntnis genommen und im Zuge 
nachgelagerter Verfahren berücksichtigt. 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme und Beachtung (gilt für alle Flächen). 
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Kenntnisnahme. 

 

 

 

Kenntnisnahme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme. 
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 Kenntnisnahme. 
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Der Gewässerrandstreifen wird berücksichtigt. 
 
 
 
Kenntnisnahme 
 
 
Kenntnisnahme 
 
 
 
 
 
Die Fläche wurde als ungeeignet beurteilt und wird nicht weiter verfolgt. 
 
 
 
 
 
Die Baufläche wurde gestrichen. 
 
 
Wird als Baufläche nicht weiter verfolgt. 
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Kenntnisnahme 
 
 
 
Kenntnisnahme 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Aufnahme der Zubringertrassen zum geplanten Landesradschnellweg 
sollte geprüft werden. 



GEMEINDEVERWALTUNGSVERBAND RAUM WEINSBERG – 4. FORTSCHREIBUNG 2020 ENTWURF STAND 02.06.2022 - BETEILIGUNG 

Stellungnahmen Behörden / Öffentlichkeit Behandlungsvorschläge Planer 
 

   40 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
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Die Gemeinden des GVV haben in den zurückliegenden Jahren die In-
nenentwicklung forciert und der Nutzung innerörtlicher Potenziale den 
Vorzug gegeben soweit Zugriff auf diese Flächen möglich war. 
Dennoch ist der Siedlungsdruck nach wie vor hoch und es ist unvermeid-
lich, dass in moderater Weise weitere Flächen im Außenbereich für zu-
sätzliche Siedlungsflächen in Anspruch genommen werden. 
Ebenso unvermeidlich ist die Inanspruchnahme von hochwertigen land-
wirtschaftlichen Flächen, da diese Flächen im Weinsberger Tal vorherr-
schend vorhanden sind. 
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Die Baufläche liegt inmitten angrenzender Wohn- und Mischbauflächen. 
Hinsichtlich potentieller Lärmkonflikte durch Ausübung der landwirtschaft-
lichen Tätigkeiten sind bei einer Realisierung der geplanten Wohnbauflä-
che „Mühlrainhalle“ keine zusätzlichen Restriktionen zu erwarten. 
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Es handelt sich um eine relativ kleinflächige potentielle Betriebserweite-
rungsfläche (ca. 0,4 ha), die im Vergleich zu den bereits bestehenden 
großflächigen Gewerbeflächen die klimatischen Verhältnisse und das 
Landschaftsbild nur sehr geringfügig verändern kann. 



GEMEINDEVERWALTUNGSVERBAND RAUM WEINSBERG – 4. FORTSCHREIBUNG 2020 ENTWURF STAND 02.06.2022 - BETEILIGUNG 

Stellungnahmen Behörden / Öffentlichkeit Behandlungsvorschläge Planer 
 

   45 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
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Im Rahmen des FNP-Verfahrens wurde eine umfangreiche Alternativenprüfung vor-

genommen. Sie ist in Steckbriefen zu den einzelnen potentiellen Bauflächen doku-

mentiert. In diesem Zuge wurden auch einige Flächen auf Grund zu erwartender na-

tur- und artenschutzrechtlicher Konflikte nicht weiterverfolgt. 

 

Es geht um ein Flächennutzungsplanverfahren. Festsetzungen zur Bauweise o.Ä. 

werden in nachgelagerten Bebauungsplanverfahren festgelegt. 

Der Bedarfsnachweis wurde auf Grundlage aktueller Statistiken und Prognosen ge-

führt.  
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Die Hinweise für die Plausibilitätsprüfung der Bauflächenbedarfsnach-
weise vom Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau sind Vor-
gaben der Behörden nach denen die Bauflächenbedarfe im Rahmen von 
Genehmigungsverfahren für Flächennutzungspläne ermittelt werden sol-
len. Die Hinweise wurden im zurückliegenden Jahrzehnt mehrfach ange-
passt und stellen den politisch vorgegebenen Rahmen, in dem sich Flä-
chenausweisungen bewegen sollen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Im Rahmen der Aufstellung von verbindlichen Bauleitplänen für die aus-
gewiesenen Bauflächen sollten die Kommunen künftig eine verdichtete 
Bauweise anstreben, die neben den bisher üblichen Ein- u. Zweifamilien-
häusern auch Mehrfamilienhäuser vorsieht, um auch verstärkt bezahlba-
ren Mietwohnraum zu schaffen. 
Der Grad der Verdichtung der Bebauung sollte aber erst im konkreten 
Aufstellungsverfahren der Bebauungspläne festgelegt werden. 
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Kenntnisnahme. 

 

 

 

Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bei den genannten Flächen am Hüttberg/Geigersberg handelt es sich um Übernah-

men aus der 3. Fortschreibung des FNP. Aus der Übernahme der Fläche in die 4. 

Fortschreibung ergeben sich keine neuen Rechte oder Pflichten. Im Zuge möglicher, 

nachgelagerter Bebauungsplanverfahren sind die Auswirkungen auf die Schutzge-

biete und den Biotopverbund zu behandeln, ggf. entsprechende Ausnahmeanträge 

zu stellen und es sind Ausgleichsmaßnahmen zu erbringen. 
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 Die Flächen in „Affenberg II“ wurden daraufhin geprüft, ob es sich nach den Kriterien 

des §30 BNatSchG und dem §33a NatSchG bzw. dem LLG um geschützte Streuobst-

bestände bzw. einen geschützten Biotop handelt. Dies ist nicht der Fall und dement-

sprechend im Umweltbericht dokumentiert. Weder in den zuerst genannten, noch in 

dem Flst.Nr. 3266 gibt es einen entsprechenden Anteil an Hochstammobstbäumen. 

Die Fläche „Eichele II“ ist eine Übernahme aus der 3. Fortschreibung des FNP. Es er-

geben sich keine neuen Rechte oder Pflichten. Der Schutz der Streuobstbestände ist 

im Rahmen nachgelagerter Bebauungsplanverfahren zu prüfen. Für die Fläche „Steig“ 

wurde im Umweltbericht dokumentiert, dass keine den Kriterien der einschlägigen Pa-

ragraphen entsprechenden Streuobstbestände betroffen sind. 

Die Ausführungen zur Sonderbaufläche Zentrum für Psychiatrie Erweiterung werden 

zur Kenntnis genommen. Im Rahmen der weiteren Planung wird ein besonderes Au-

genmerk auf die angesprochenen Punkte gelegt. 

Mit der Sonderbaufläche „Obstbaubetrieb mit Hofladen und Hofcafé“ werden vorwie-

gend die bestehenden Nutzungen in den FNP überführt. Auswirkungen auf Obstwie-

sen und den Biotopverbund sind nicht zu erwarten. 

Kenntnisnahme der Ausführungen zur Fläche Westlich des Bürgerhauses. Alternativen 

wurden bereits geprüft. 

Im Rahmen eines Bebauungsplanverfahrens zur Baufläche „Am Lindacher Weg“ wird 

auch der besondere Artenschutz zu prüfen sein. 

Ausführungen zur Heilbronner Straße werden zur Kenntnis genommen. 

Ausführungen zu Lindach II Nord werden zur Kenntnis genommen. Es handelt sich um 

eine Übernahmefläche, es entstehen keine neuen Rechte oder Pflichten. Der Biotop- 

bzw. §33a- Schutz wird im Zuge eines Bebauungsplanverfahrens zu prüfen sein. 
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Die Fläche „Schießmauer“ wird nicht weiterverfolgt. 

 

 

Kenntnisnahme. Es handelt sich um eine Übernahmefläche aus der 3. Fortschrei-

bung. Es ergeben sich keine neuen Rechte oder Pflichten. 

Kenntnisnahme. 

 

In Hölzern werden keine Bauflächen neu dargestellt. Es handelt sich um Flächen, die 

bereits in der 3. Fortschreibung ausgewiesen sind. 

 

Kenntnisnahme. 

Kenntnisnahme. 

Kenntnisnahme. Der besondere Artenschutz ist im Rahmen nachgelagerter Bebau-

ungsplanverfahren zu beachten. 

 

 

Kenntnisnahme. Im Rahmen des FNP-Verfahrens wurde eine umfangreiche Alterna-

tivenprüfung vorgenommen und die Fläche bereits deutlich reduziert. 
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Kenntnisnahme. Die Fläche wird in der 4. Fortschreibung des FNP nicht weiterver-

folgt. 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 

 

s.o. 

 

Kenntnisnahme.  

Kenntnisnahme. 

Kenntnisnahme. 

 

Kenntnisnahme. 

Kenntnisnahme. 

Kenntnisnahme. 

Kenntnisnahme. 
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Die Bauflächenbedarfsermittlung wurde an die inzwischen vorliegende, 
neue regionalisierte Bevölkerungsvorausrechnung mit Basisjahr 2020 an-
gepasst. Für den Teilverwaltungsraum Weinsberg wird mit 6,0 ha ein 
deutlich höherer absoluter Wohnbauflächenbedarf ermittelt. 
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Die Baufläche „Brunnenäcker“ ist eine Wohnbaufläche. 
Die gewerbliche Baufläche „Schießmauer“ wird in der 4. Fortschreibung 
gestrichen. 
 
 
Kenntnisnahme 
 
 
 
Die Wohnbauflächen wurden im Lauf des Verfahrens bereits reduziert.  
Die Begründung des örtlichen Bedarfs für Lehrensteinsfeld wird ergänzt. 
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Kenntnisnahme 
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Kenntnisnahme 
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Kenntnisnahme 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
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Kenntnisnahme 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
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Kenntnisnahme 
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Kenntnisnahme 
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Kenntnisnahme  
 
 
 
Kenntnisnahme 
 
 
 
Kenntnisnahme 
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Kenntnisnahme 
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Kenntnisnahme 
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Kenntnisnahme 
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Kenntnisnahme 
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Laut der letztgültigen hydraulischen Berechnung befindet sich das Flur-
stück Nr. 420/5 zur Gänze im Überschwemmungsgebiet HQ100. Eine 
Umwidmung des Flurstücks von Grünland zu Bauland ist aus folgenden 
rechtlichen Gründen nicht möglich: 
Das am 31.07.2009 in Kraft getretene Wasserhaushaltsgesetz des Bun-
des (WHG) und das Wassergesetz für B.-W. (WG, in Kraft getreten am 
22.12.2013 u. 01.01.2014) setzen Überschwemmungsgebiete als diejeni-
gen Überflutungsflächen fest, in denen ein Hochwasserereignis statistisch 
einmal in 100 Jahren zu erwarten ist, und untersagen auf diesen Flächen 
u.a. die Ausweisung von neuen Baugebieten und die Errichtung und Er-
weiterung baulicher Anlagen. 
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Die genannten Flurstücke liegen im Geltungsbereich des Bebauungs-
plans Ziegeläcker, 1. Änderung, rechtskräftig seit 05.02.1999. 
Im Bebauungsplan ist der westliche Teil der Flurstücke als Dorfgebiet und 
der östliche Bereich als private Grünfläche Gartenland festgesetzt. 
 
Im Flächennutzungsplan muss deshalb die Darstellung der 3. Fortschrei-
bung korrigiert und an den zwischenzeitlich aufgestellten Bebauungsplan 
angepasst werden. 
Folgerichtig muss in der 4. Fortschreibung der westliche, bebaute Teil der 
beiden Flurstücke als bestehende Mischbaufläche und der östliche Teil 
als private Grünfläche dargestellt werden. 
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Die Bedarfsermittlung wurde aktualisiert, da eine neue regionalisierte Be-
völkerungsvorausrechnung mit Basis 31.12.2020 des Statistischen Lan-
desamtes vorliegt. Für den Teilverwaltungsraum Weinsberg erhöht sich 
der ermittelte relative Wohnbauflächenbedarf auf 24,5 ha. Die Stadt 
Weinsberg hat nur sehr zurückhaltend Bauflächen dargestellt und ist um 
6,0 ha unter dem ermittelten Wohnbauflächenbedarf geblieben. 
 
 
Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. Ob und inwieweit das Entfernen der 
Obstbäume mit absterbenden Bäumen im Waldbestand zu tun hat, ist zu hinterfragen. 
Durch die trockenen Sommer sterben derzeit allerorts Waldbestände, neben Fichten- ins-
besondere auch Buchenbestände, flächig ab. 
 
Tätigkeiten von Privatpersonen, wie das hier erfolgte Fällen von Obstbäumen auf Privat-
grundstücken, können vom GVV weder beeinflusst, noch verhindert, noch nachträglich ge-
ahndet werden.  
 

Für die Stadt Weinsberg wird momentan ein Starkregenrisikomanage-
mentkonzept erarbeitet, bei dem auch die geplante Wohnbaufläche 
„Spareiß“ untersucht wird. Bei einer künftigen Realisierung dieser Bauflä-
che wird das Starkregenmanagementkonzept mit den Maßnahmen zur 
Minimierung von Schäden durch Starkregenereignisse berücksichtigt. 
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Kenntnisnahme. Im Zuge nachgelagerter Bebauungsplanverfahren wird dem Bio-

topverbund ein besonderes Augenmerk geschenkt. 

Kenntnisnahme.  

 

 

Da sich der Wohnbauflächenbedarf in der aktualisierten Bedarfser-

mittlung nochmals deutlich erhöht hat, kann auf die Wohnbaufläche 

„Spareiß“ nicht verzichtet werden. 
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In Ortsteil Hölzern ist ein Großteil des Siedlungsfläche als Mischbaufläche 
dargestellt. Aus städtebaulicher Sicht ist die Darstellung der geplanten, 
angrenzenden Baufläche „Wimmentaler Fußweg“ folgerichtig ebenfalls als 
Mischbaufläche vorgesehen. 
 
 
 
 
 
Die Darstellung als Mischbaufläche ist nicht gleich zu setzen mit der Fest-
setzung eines Mischgebiets in einem künftigen Bebauungsplan. Wenn der  
Gemeinderat beschließt für diesen Bereich einen Bebauungsplan aufzu-
stellen, ist es keinesfalls zwingend, dass dort ein Mischgebiet entsteht. 
Sollte in einer künftigen städtebaulichen Planung, die Absicht bestehen, 
dort den Schwerpunkt Wohnen zuzulassen, dann kann dort z.B. ein dörfli-
ches Wohngebiet oder Dorfgebiet festgesetzt werden. 
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Der bebaute Bereich muss als Mischbaufläche dargestellt werden, weil 
der dort bestehende Bebauungsplan „Ziegeläcker, 1. Änderung“ den Be-
reich als Dorfgebiet festgesetzt hat. 
 
 
 
Für den  Einbau von geschwindigkeitsdämpfenden Mittelinseln in der L 
1036 an den beiden Ortseingängen von Hölzern liegen noch keine Plan-
unterlagen vor. Im Flächennutzungsplan können kleinräumige Detailpla-
nungen des Straßenraumes wegen des Planmaßstabs 1:5000 auch nicht 
vernünftig dargestellt werden. 
 
Hinsichtlich der Verkehrslärmbelastung durch die L1036 ist die Darstel-
lung der Baufläche „Wimmentaler Fußweg“ als Mischbaufläche folgerich-
tig, weil damit eine Anordnung von Misch- oder Gewerbenutzungen ent-
lang der Landesstraße eine Abschirmung bilden könnte für eine dahinter 
liegende Wohnbebauung. 
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Mit der aktualisierten Bedarfsermittlung erhöht sich der relative Wohnbau-
flächenbedarf für den Teilverwaltungsraum Weinsberg deutlich auf 24,5 
ha. Deshalb kann auf die Wohnbaufläche „Spareiß“ nicht verzichtet wer-
den. 
 
 
 
Kenntnisnahme. In einem möglichen, nachgelagerten Bebauungsplanverfahren ist der be-
sondere Artenschutz uneingeschränkt zu beachten und unterliegt auch nicht der Abwä-
gung durch den Gemeinderat. Insofern ist sichergestellt, dass die artenschutzrechtlichen 
Bestimmungen eingehalten werden. Im Zuge eines BP-Verfahrens wird auch eine umfang-
reiche Eingriffs-Ausgleichs-Untersuchung, einschließlich Vermeidungs- und Minderungs- 
sowie Ausgleichsmaßnahmen erforderlich. Zudem wird eine Vorprüfung der Natura2000-
Verträglichkeit durchgeführt. 
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Die neue regionalisierte Bevölkerungsvorausrechnung sagt nun für das 
Jahr 2035 nicht mehr 12755 Einwohner sondern 12910 Einwohner und 
damit 155 Einwohner mehr voraus. 
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Kenntnisnahme. 

 
 
 
 
 
Aufgrund des relativen Bedarfs für den Teilverwaltungsraum Weinsberg 
von 24,5 ha ist es erforderlich, Wohnbauflächen darzustellen. Die Stadt 
Weinsberg ist mit den dargestellten Wohnbauflächen unter dem nachge-
wiesenen Bedarf geblieben und verstößt damit keineswegs gegen den § 
1a BauGB. 
 
Die Stadt Weinsberg bzw. der GVV hat im Zuge des FNP-Verfahrens die Überschneidung 

der Baufläche mit Kernflächen des Biotopverbunds mittlerer Standorte zur Kenntnis ge-

nommen. Auf die Belange des Biotopverbunds wurde insofern eingegangen, dass bereits 

im FNP-Verfahren darauf hingewiesen wird, dass der Biotopverbund bei einer Bebauung 

voraussichtlich beeinträchtigt wird und es wird empfohlen, die künftige Eingrünung und 

notwendige Ausgleichsmaßnahmen auf die Belange des Biotopverbunds auszurichten. 
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Die Maßnahmen werden im Zuge eines möglichen, nachgelagerten Bebauungsplanverfah-

ren ausgestaltet und planungsrechtlich gesichert. 

 

Kenntnisnahme. 

Die kleine Wohnbaufläche „Steig“ stellt eine städtebaulich sinnvolle Arrondierung des 

Wohnquartiers "Kirschenallee –West“ dar. Die landschaftlichen Strukturen von Streuobst-

wiesen und Übergang zu dem südlich angrenzenden Wald bleiben größtenteils erhalten. 

 

 

Die Ausführungen zu den Streuobstbeständen werden zur Kenntnis genommen. Auch 

eine erneute Prüfung der Bestände im unbelaubten und damit besser einsehbaren Zu-

stand (Januar 2023) ergab, dass es sich nicht um geschützte Streuobstbestände im Sinne 

des §30 BNatSchG bzw. §33a NatSchG handelt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Festlegung von Ausgleichsmaßnahmen erfolgt im Zuge nachgelagerter Bebauungs-

planverfahren. 
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Kenntnisnahme. 

 

Für die Stadt Weinsberg wird momentan ein Starkregenrisikomanage-
mentkonzept erarbeitet, bei dem auch die geplante Wohnbaufläche 
„Steig“ untersucht wird. Bei einer künftigen Realisierung dieser Baufläche 
wird das Starkregenmanagementkonzept mit den Maßnahmen zur Mini-
mierung von Schäden durch Starkregenereignisse berücksichtigt. 

 

Kenntnisnahme. Dies ist Bestandteil eines nachgelagerten Bebauungsplanverfahrens. Die 

Auswirkungen auf die Europäischen Vogelarten und die Arten des Anhang IV – einschließ-

lich der genannten Zaun- und Mauereidechsen – sind in einem Fachbeitrag zum Arten-

schutz zu behandeln. Das Auslösen artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände wird durch 

entsprechende Maßnahmen, u.U. auch vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen, vermieden. 

Die übrigen Arten sind im Rahmen der Eingriffsregelung zu berücksichtigen. 

 

Die Baufläche ist im Flächennutzungsplan entsprechend der vorhandenen 

Flurstücke abgegrenzt. Eine eventuelle Festlegung von Flurstücksteilflä-

chen als nicht zu überbauen wird in der nachgelagerten verbindlichen 

Bauleitplanung vorgenommen. 

 


